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An die Landratsämter der Landkreise in der Re-

gion Stuttgart 

 

 

Der Regionaldirektor 

 

 

Stuttgart, den 27.07.2022 

Ansprechpartner*in: Fr. Jahnz / Fr. Weidenbacher 

Telefon: +49 (0)711 22759- 0 
bzE-Mail: planung @region-stuttgart.org 

Aktenzeichen: 23.8 

 

 

Unterrichtung über die Verfahrenseröffnung zur Teilfortschreibung des Regional-

plans für die Region Stuttgart in den Funktionsbereichen Freiflächen-Photovoltaik 

und Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen gemäß § 9 Abs. 1 

ROG 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Verband Region Stuttgart beabsichtigt den geltenden Regionalplan vom 22.07.2009 

für die Themen Freiflächen-Photovoltaik sowie Vorranggebiete für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen fortzuschreiben. Zur Umsetzung der Vorgaben des Klimaschutzgeset-

zes Baden-Württemberg bzw. des „Windenergie-an-Land-Gesetzes“ sind Flächen für die 

Nutzung als Standorte für Freiflächen-Photovoltaik- bzw. Windkraftanlagen bereitzustel-

len und entsprechende Gebiete auszuweisen.  

 

Beiliegend finden Sie eine erste Übersicht der dazu vorläufig abgegrenzten Suchräume. 

Diese stellen noch keinen Planentwurf dar, sondern zeigen auf, wo nach aktuellem 

Kenntnisstand entsprechende Eignungs- bzw. Ausschlusskriterien liegen. 

 

Im Hinblick auf die Nutzung der Windenergie sind dies Daten zur Windhöffigkeit ge-

mäß Windatlas des Landes (ab einer Windleistungsdichte von 215 W / m²), entspre-

chende Verbotstatbestände (insbesondere Immissionsschutz) und auch besondere 

Landschaftselemente („Landmarken“). Die ebenfalls relevanten Belange des Artenschut-

zes sind dabei bislang noch nicht vollständig berücksichtigt, werden aber nach Aktuali-

sierung der Datenlage eingebunden. 

 

Die Errichtung von großflächigen PV-Anlagen im Freiland ist nur auf der Grundlage ei-

nes Bebauungsplanes möglich, so dass den Trägern der Bauleitplanung hier eine weit-

gehende Koordinationsmöglichkeit zukommt. Ohne Konflikt mit regionalplanerischen 

Zielausweisungen können - insbesondere im Anschluss an bestehende Siedlungen - be-

reits in erheblichem Umfang entsprechende Flächen überplant werden. Darüber hinaus 

ist vorgesehen, den Regionalen Grünzug auch an anderen Stellen für die Errichtung von 

Freiland-PV-Anlagen zu öffnen. Dies soll zunächst entlang bestehender Infrastruktur-

trassen (z. B. größere Bahn- und Straßenlinien) oder vergleichbaren Vorbelastungen er-

folgen. Eine erste grobe Abgrenzung kann dem beiliegenden Planauszug entnommen 

werden. 
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Weitere Informationen zu dieser Teilfortschreibung des Regionalplans können Sie den ent-

sprechenden Sitzungsvorlagen des Planungsausschusses PLA 215/2022 vom 13.07.2022 

(Windkraft) sowie PLA 203/2022 vom 18.05.2022 (PV-Anlagen im Freiland) entnehmen, 

die diesem Schreiben als Anlagen beigefügt sind. Die Sitzungsunterlagen können Sie auch 

im Rats- und Bürgerinformationssystem des Verbands Region Stuttgart abrufen: 

https://region-stuttgart.ratsinfomanagement.net/ 

 

Wir möchten Sie hiermit über die vorgesehene Teilfortschreibung des Regionalplans un-

terrichten und Ihnen Gelegenheit bieten, uns über von Ihnen beabsichtigte oder bereits 

eingeleitete Planungen und Maßnahmen sowie über deren zeitliche Abwicklung zu infor-

mieren, die für die Planänderung bedeutsam sein können. Gleiches gilt für weitere Ihnen 

vorliegende Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmateri-

als zweckdienlich sind. 

 

Bitte beachten Sie, dass dies die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 9 Abs. 1 ROG ist. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei noch nicht um die später erfolgende Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange und Öffentlichkeitsbeteiligung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans nach § 9 Abs. 2 ROG i.V.m. § 12 (2) und (3) LplG handelt. 

Hierzu erfolgt zu gegebener Zeit ein gesondertes Beteiligungsverfahren, in dem Sie auf 

der Grundlage eines konkreten Planentwurfs Stellung nehmen können. 

Bitte senden Sie Ihre Informationen bzw. Hinweise bis zum 15.09.2022 per E-Mail an 

planung@region-stuttgart.org oder per Post an folgende Anschrift: 

 

Verband Region Stuttgart 

Kronenstr. 25 

70174 Stuttgart 

 

Beachten Sie bitte, dass im Rahmen dieses Verfahrensschritts keine gesonderte Rück-

meldung unsererseits erfolgt. 

 

Alle Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:  

https://www.region-stuttgart.org/datenschutz 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  

 Barbara Jahnz - Telefon 0711 22759- 41  

jahnz@region-stuttgart.org   

oder 

 Silvia Weidenbacher - Telefon 0711 22759- 35  

weidenbacher@region-stuttgart.org  

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung 

 

 
 

Dr. Alexander Lahl  

Regionaldirektor 
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mailto:planung@region-stuttgart.org
mailto:jahnz@region-stuttgart.org
mailto:weidenbacher@region-stuttgart.org


- 3 - 

 

 

Anlagen  

- Kartenausschnitte  

o Windkraft: Vorläufige Regionale Suchraumkulisse 

o Freiflächen-Photovoltaik: Vorläufige Regionale Suchraumkulisse  

- Sitzungsvorlagen 

o Windkraft: Planungsausschuss Nr. PLA 215/2022 vom 13.07.2022 

o Freiflächen-Photovoltaik: Planungsausschuss Nr. PLA 203/2022 vom 

18.05.2022 


